
Kenntnisnahme zur Schulpflieht:

Filnfter Teil ..Schulpflichtir§§ 36 bis 44a cles SchuloeseEes des Lancles Sachsen-Anhalt

§ 36 Allqemeines
(1)-T'äEsgch einer Schule ist für alle im Lande Sachsen-Anhalt wohnenden Kinder und Jugendlichen verpflichtend (Schulpflicht). - .

iZ» Diese pflicht wird grundsätzlich durch den Besuch einer öffentlichen Schule oder einer genehmigten Schule in freier Trägerschaft erfülft.

Die Schulbehörde kann Ausnahmen zula§sen'

§ 37 Beqinn der Schulpflicht
@30.JunidaS§ech§teLebensjahrvollendeR,werdenmitBeginndesfo§endenSchuIjahresschulpflichtig.Kinder,

die bis zum 30. Juni das fünfte Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eziehlungsberechtigten mit Beginn des Schuljahres.in die

Schule aufgenommen werden, wenn sie die,für den Schulbesuch erfordärlichen körparlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen ':

und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind. Diese Kinder werden mit der Aufnahme schulpflichtig.

§ 40 Dauer und Ende der SchulPflicht
(1) Die Schulpflicht endet zwölf Jahre nach ihrem Beginn.

izi Alle schuipflichtigen besuchen zunächst mindestdns neun Jahre Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Vollzeitschulpflicht)- *:1'

Ci §ot"* .i" nicnt änschließend allgemeinbildende $chulen besuchen, erftlllen sie ihre Schulpflicht durch den Besuch einer berußbildenden

Schule.

§ 41 Schulbezirke.§chuleinzugsbereiche
ulenlegtderschulträgermitzuStimmungderSchulbehördeSchulbezirkefest'DieSchijlerinnenund

Schirler haben zur Erfuliung ihrer schulpfliclt die Schule z-u besuchen, in deün Schulbezirk sie wohnen. Über Ausnahmen entscheidet

die Schulbehörde.

§ 44 Ordnunqsmaßnahmen
il Die ffiäung des Bildungs- und Eziehungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische Maßnahmen zu gewährleisten. ln die

Lösung vonkonflikten sind die beteiligten Personen sowie die Eziehungsberechtigten einzubethen'
(2» Ordnuigsmaßnahmen können getroffän werden, wenn dies zur Sicherung der Untenichts- und Erziehungsarbeit oder zum Schutz von

personän oder Sachen erforderJich ist. Die Würde der Schtilerin oder des Schülers darf durch Ordnungsmaßnahmen nicht verletzt

werden.

§ 44a Durchsetzunq der $chuloflicht
@tigtenGrund§einenVerpflichtungenaus§36Abs.1nichtnachkommt,kannderSchuleauchgegen
seinen Willen zu-gef{:hrt werden, wennändere pädagogische Mittel, inibesondere per$önliche Beratung, Hinweise an die Eltern, den

Ausbildenden und den Arbeitgeber des Scnutpnicntigeit sowie die Einbeziehung des zuständigen Jugendamtes, ohne Erfolg geblieben 
-sind. 

Die 
,

Zuführung wird von dem fiir dän Wohn- oder Aufent[aftsort des §chulpflichtigen zuständigen Landkreis oder von der zuständigen kreisfreien

Stadt angeordnet.

Die ausftthrpchen paragraphen des Fünften Teils ,,$chulpflicht" des Schulgesetzes des Landes §achsen-Anhalt eind nachzulesen im
lntemet unter www.landesrechtsacäsen-a nha lLde.

RdErl. dos MK vom 24.04.2002 - 3413-83{07 ,.Unterilchtsvorsäumnis an alloemein bildenden Schulen

Bezug:
a) Verordnung rlber die gymnasiale Oberstufe vom 26. 2. 1999 (GVBI.LSA S. 76)

b) RdFrl. des MK vom 1 1. 3. 1997 (SVBI. LSA S. 168)
c) RdErl. des MK vom 17. 1.2001 (SVBI. LSA S. 45)

1. lst eine Schillerin oder ein Schtiler einer allgemein bildenden Schule durch Krankheil oder andere zwingende Grtinde verhindert am

Untenichl teilzunehmen, so ist die §chule unvezüglich, spätestens am zweiten Fehltag, zu benachrichtigen.

Z. Bei Rückkehr zum Untenicht haben die Eziehungsberechtigten, oder volljährige Schülerinnen und Schüler selbst, schriftlich den Grund

des Fernbleibens mitzuteilen (Entschuldigungsschreiben).

g. Bei begritndeten Zweifeln an einem Fembleiben vom Untenicht aus gesundheitlichen Gr'rjnden kann die Schulleitung die Vorlage einer

ärztlichen Bescheinigung verlangen. Sofern dafür Kosten entstehen, sind diese von den Eltem zu tragen.

4. ln besonders begründeten Ausnahmefällen kann eine amtsärztliche Bescheinigung angefordert werden.

5. Die Bezugsverordnung zu a und die Bezugs-RdErl. zu b und c bleiben unberilhrt.

6. Dieser RdErl. tritt am Tage nach seiner VerÖffentlichung in Kraft'

Kenntnisnahme der Auszirge des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sowie

oÄ Zi.O+.2002 - gä. g-ASt OZ durch den/die Personensorgeberechtigte/n:

Jc

Unterschrift


